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Tourismusverband ........................................

am .......................................


Einladung
zur Vollversammlung des Tourismusverbandes ........................................................................ …………………………………………. gemäß den Bestimmungen des Steiermärkischen Tourismusgesetzes 1992 in der geltenden Fassung am .................... um .......... Uhr……………………(Adresse).
Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung durch die/den Vorsitzende/n
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit

3. Tätigkeitsbericht (Vorsitzenden)
4. Eingebrachte Anträge

5.
 Aufnahme freiwilliger Mitglieder
6.
 Wahl von zwei Beisitzern zur Überwachung der Stimmabgabe und Auszählung

7. 
 Wahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder der Tourismuskommission im vereinfachten

 Wahlverfahren (§ 15 unter 50 Mitglieder) aus der Vollversammlung.

8. 
 Wahl von zwei Rechnungsprüfern und zwei Ersatzrechnungsprüfern

      9.
 Allfälliges
Jedes Mitglied ist berechtigt, Anträge zu stellen oder Anfragen an den Vorsitzenden zu richten. Anträge müssen spätestens eine Woche vor der Sitzung dem Vorsitzenden übermittelt werden (§ 2 Abs 10 Geschäftsordnung der Tourismusverbände). 
Gewählt wird: Im vereinfachten Wahlverfahren (§ 15) je         ... Mitglied(er), je ... Ersatzmitgl.
                     aus der Vollversammlung
Das vorläufige Verzeichnis über die gesetzlichen Mitglieder des Tourismusverbandes liegt  
im Gemeindeamt ……………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………. für fünf Arbeitstage vom …*……. bis …….*...  in den Amtsstunden vom ............ bis ................ zur Einsicht sowie für Einsprüche auf. Zu prüfen ist, ob Beitragspflicht besteht und die Einordnung in die jeweilige(n) Beitragsgruppe(n) richtig erfolgt ist. 

Die Vollversammlung ist nach einer Wartezeit von einer halben Stunde nach Beginn ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden oder vertretenen Mitglieder (§ 9 Abs. 3) beschlussfähig. 

………………………...........
(Unterschrift)

Vorsitzender

Eingeladen sind: 

alle nach dem Steiermärkischen Tourismusgesetz 1992 erfassten gesetzlichen und freiwilligen Mitglieder. 
* Ende der Frist auch fünf Tage vor der Wahl.
�


Zwei Wochen vor dem Tag der Vollversammlung auf der Amtstafel kundzumachen.


Es können natürlich andere Tagesordnungspunkte eingefügt bzw. herausgenommen werden.













Einladung im vereinfachten Wahlverfahren § 15.doc

